
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 19. Januar 2010 

 

 Nr. 2010/68   

Erweiterung der Betriebsbewilligung der Tagesschule „lerns GmbH“ 

  

1. Erwägungen 

Die „lerns GmbH - die Tagesschule“ stellt ein Gesuch um Erteilung einer Erweiterung der Bewilli-

gung (RRB Nr. 2009/22 vom 6.1.2009) für den Betrieb ihrer Tagesschule. Das Angebot soll auf 

die Oberschule ausgeweitet werden. 

2. Beschluss 

2.1 Der “lerns GmbH - die Tagesschule” wird, gestützt auf Art. 108 der Verfassung des 

Kantons Solothurn vom 8. Juni 19861), die erteilte Betriebsbewilligung (RRB Nr. 

2009/22 vom 6.1.2009) auf die Oberschule erweitert. 

2.2 Sämtliche Auflagen aus dem Beschluss Nr. 2009/22 bleiben unverändert in Kraft. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Kostenrechnung 

lerns GmbH - die Tagesschule, Hauptgasse 53, 4500 Solothurn 

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.--  (KA 431000/A80575) 

       Fr. 200.--  

   
Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 

 Rechnungstellung durch Departement für Bildung und Kultur 

Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (4) VEL, YJP, IW, LS 

 ________________  

1 ) BGS 111.1. 



2 

Amt für Volksschule und Kindergarten (6) Wa, RUF, MP, cb, gk, ms 

lerns GmbH - die Tagesschule, Hauptgasse 53, 4500 Solothurn (mit Rechnung) 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn 

Schuldirektion Solothurn, Bielstrasse 24, 4502 Solothurn 
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